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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Maximilian Deisenhofer, Anne 
Franke, Hep Monatzeder, Anna Schwamberger, Gabriele Triebel und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weihnachtsmarkt-Absagen abfedern II –  
fiktiver Unternehmerlohn für die Familienbetriebe 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, als Kompensation für die Absagen der bayeri-
schen Weihnachtsmärkte einen fiktiven Unternehmerlohn in Höhe des pfändungsfreien 
Existenzminimums bei den Hilfen für Schaustellerinnen, Schausteller und Marktkauf-
leute zu ermöglichen. 

 

 

Begründung: 

Am 19.11.2021 kündigte Ministerpräsident Dr. Markus Söder ein Überbrückungsgeld 
für Schaustellerinnen, Schausteller und Marktkaufleute an. Bayern hat bisher anders 
als andere Länder kein speziell auf die Bedarfe dieser Personengruppe zugeschnitte-
nes Hilfsangebot auf den Weg gebracht. Weihnachtsmärkte und Volksfeste sind ein 
wichtiges Kulturgut in unseren Dörfern und Städten und werden von einer kleinteiligen 
Struktur an Familienbetrieben am Leben gehalten. Dort, wo Einzelpersonen oder eine 
Familie allein arbeiten, fehlt es genau wie im Kulturbereich an passgenauen Hilfen, um 
den Lebensunterhalt der von pandemiebedingten Absagen Betroffenen zu bestreiten. 
Eine reine Erstattung von Betriebskosten erreicht die Betroffenen nicht. Kurzarbeiter-
geld erreicht Saisonkräfte und Menschen im Minijob ebenso wenig wie Soloselbststän-
dige. Ein fiktiver Unternehmerlohn in Höhe des pfändungsfreien Existenzminimums 
schließt diese Lücke. Kompensation wurde notwendig, da Weihnachtsmärkte zwar an 
der frischen Luft stattfinden, aber anders als Glühweinstände außerhalb von Weih-
nachtsmärkten und Weihnachtsmarkt-Angebote auf Indoor-Verkaufsflächen abgesagt 
wurden und auch mit 2G-Regelung für Gäste kein Betrieb mehr möglich ist bzw. ge-
impfte Betreiberfamilien all ihre Stände wieder abbauen mussten. 


